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284 Das Rot- Kreuz.

Zààôrjfàr Zamariterduà
Zuz 6sn Vsrlianüluugsn 6er Sssckäkt5lsitung8-5itzung vom 30. November 1020.

1. In den schweizerischen Samariterbund wird das Oroes vereis von Bellinzona ans-

genommen.
2. Einer einläßlichen Besprechung wurde die Organisation der R otk reu z - S a m m l u n g

unterzogen. Die Sektionen werden jetzt schon auf die Sammlung aufmerksam gemacht und

werden ersucht, ihre Kräfte vorher nicht in andern Sammlungen zu er-
schöpfen. U.

^slâànstûbuiigei? oà ^ettdenerbe.

Es war in Samaritervereincn von jeher

Brauch, alljährlich so und so viele Feld-
dienstübungen zu veranstalten, denen möglichst

hochtönende Suppositioncn zugrunde gelegt,
die mit viel Aufwand an Material, mit großen

Auslagen und einer möglichst großen Anzahl
Leute durchgeführt wurden; war die Suppo-
sition gar eine militärische mit einer großen

Zahl Schwerverwundeter, die aus Schützen-

grüben, Unterständen usw. hervorgeholt wer-
den mußten, dann wurde die Uebung als

extra gut und wertvoll bezeichnet. Glücklicher-

weise sind in den letzten Jahren diese mili-
täuschen Suppositioncn zum Teil verschwun-

den, haben doch viele Veranstalter solcher

Uebungen eingesehen und durch die Berichte
über den Weltkrieg gelernt, daß für Sama-
riter und namentlich Samariterinnen Sani-
tätsdienste auf Kriegsschauplätzen ganz aus-

geschlossen sind; auch haben sowohl schweize-

rischer Samaritcrbund wie Rotes Kreuz diese

Arten von Suppositionen von jeher bekämpft.

Aber auch alle die andern Suppositionen,
die eine große Zahl von Verunglückten vor-
sehen sei es durch einen angenommenen Flieger-
absturz lbei dem oft ein ganzes Geschwader

abstürzen muß!), durch Einsturz eines Hauses,

durch Verschüttung in einer Kiesgrube, durch

Umsturz eines vollbesetzten Wagens einer

Vergnügungsfahrt, oder wie sie alle heißen,

entsprechen wohl nicht so ganz der Wirklich-
keit. Und fragt man sich, Passiert einmal ein

solches Unglück, können dann bis 1VV und

mehr Samariter und Samariterinnen anfgc-
boten werden zur sofortigen Hilfeleistung,
bleibt dann genügend Zeit zur Herstellung
all der improvisierten Transportmittel, Wa-

gen, Tragbahren usw., eines Notspitals in
einer Scheune oder sonst an irgendeinem

Ort? Muß da nicht einem jeden Ucbnngs-
leiter, wenn er eine solche Uebung vorbereitet

im geheimen der Gedanke kommen, daß bei

einer solchen Uebung der Einsatz nicht des

Lohnes wert ist, d. h. daß der Aufwand an

Arbeit?- an Material, an Auslagen nicht im

Verhältnis steht zum Nutzen der Uebung.

Oft wird auch als Grund zur Veranstal-

tung einer großen Felddienstübung hervor-
gehoben, daß eine solche Uebung eine gute
Reklame sei für das Samariterwesen. Ge-

statten Sie mir, daß ich da durchaus gegen-

teiliger Ansicht bin, wenigstens dort, wo es

sich um Sektionen in Städten und größeren

Jndustrieorten handelt, wo für Ernstfälle eine

^ gute Sanität mit allen nötigen Kranken-
^ wagen usw. zur Verfügung steht und sofort

zur Stelle ist. Da werden solche Uebungen

vom Publikum meistens als Spielerei bc-

zeichnet, man hört so gelegentlich solche Be-

merkungen aus den Reihen der Zuschauer,

und es ist leider nur zu nahe liegend, daß

diese Bezeichnung Spielerei dann ausgedehnt

wird auf das gesamte Samariterwesen. Nun,

woher kommt dieses Urteil seitens des Pu-
bliknms? Erstens einmal entspringt es Wohl
der Unkenntnis über den Zweck der Uebungen,
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